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Gemeinde Grabau 
 

 
 

Niederschrift 

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Grabau 
 
Sitzungstermin: Mittwoch, 15.12.2021 

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 

Sitzungsende: 21:27 Uhr 

Ort, Raum: Dorfgemeinschaftshaus, Grover Weg 8, 21493 Grabau 
 
Anwesend 
 
Vorsitz 
Bernd Granzow  
 
Mitglieder 
Jörg Bahr  
Bernd-Hermann Beecken  
Jörg-Ulrich Grell  
Hans-Jürgen Krey  
Angela Ladewig  
Karsten Mücke  
Holger Ziel  
 
Protokollführung 
Kerstin Eckhardt  
 
 
Abwesend 
 
Mitglieder 
Rolf-Peter Amberg fehlt entschuldigt 
 
 
 

Gäste: Frau Krause, Amt Schwarzenbek-Land 

 Ingo Krause 
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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der form- und fristgerechten 

Einladung, Feststellen der Beschlussfähigkeit 
  
 

 

2 Anträge auf Ergänzung/Änderung der Tagesordnung 
  
 

 

3 Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit 
  
 

 

4 Einwendungen zur Niederschrift über die Sitzung vom 
24.11.2021 (öffentlicher Teil) 
  
 

 

5 Bericht des Bürgermeisters (öffentlicher Teil) 
  
 

 

6 Einwohnerfragestunde 
  
 

 

7 Ernennung Wehrführer 
  
 

2021/036/040 

8 Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung mit der 2. Änderung der Allgemeinen 
Versorgungsbedingungen der Gemeinde Grabau für die 
Versorgung mit Wasser (AVB) sowie der 1. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Grabau (Beitrags- und 
Gebührensatzung) 
  
 

2021/036/039 

9 Einnahmen- und Ausgabenplan der Kameradschaftskasse der 
Freiwilligen Feuerwehr Grabau für das Haushaltsjahr 2021 
  
 

2021/036/036 

10 Haushalt 2022 
  
 

2021/036/037 

11 Erhebung und Genehmigung einer 
Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das FAG 2020 
  
 

2021/036/038 

 Ausschluss der Öffentlichkeit 
  
 

 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
12 Einwendungen zur Niederschrift über die Sitzung vom 

24.11.2021 (nichtöffentlicher Teil) 
  
 

 

13 Bericht des Bürgermeisters (nichtöffentlicher Teil) 
  
 

 

14 Grundstücksangelegenheiten 
  
 

 

 
Öffentlicher Teil 
 
15 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse 
  
 

 

16 Anfragen und Mitteilungen 
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Seite: 4/8 

 

Protokoll 
 
Öffentlicher Teil 
 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der form- und fristgerechten 
Einladung, Feststellen der Beschlussfähigkeit  

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Es wird festgestellt, dass 
die Einladung form- und fristgerecht ergangen und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
 
 
 
 

 

2 Anträge auf Ergänzung/Änderung der Tagesordnung  
Es liegen keine Anträge vor. 
 
 
 
 

 

3 Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit  
Es wird beantragt, die Tagesordnungspunkte 12 bis 14 unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
zu verhandeln. 

Beschluss 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, die Tagesordnungspunkte 12 bis 14 unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit zu behandeln. 
 
Abstimmungsergebnis 

 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

8 0 0 

 
 
 

 

4 Einwendungen zur Niederschrift über die Sitzung vom 
24.11.2021 (öffentlicher Teil)  

Einwendungen werden nicht erhoben. 
 
 
 
 

 

5 Bericht des Bürgermeisters (öffentlicher Teil)  
Der Vorsitzende berichtet über Folgendes: 

1. Es wurden zwei weitere Angebote für den E-Bus der Gemeinde / Feuerwehr einge-
holt. Folgende Angebote liegen vor: 

a) Peugeot e-expert Kombi L2 56.000,00 € 

b) Citroen e-space Tourer  52.313,81 € 

c) Opel Vivaro e   49.951,04 € 

2. Der Fördermittelantrag für die Notstromversorgung der Feuerwehr wurde verlängert 
bis zum 30.06.2022. 

3. Am 16.12.2021 findet eine Telefonkonferenz zwischen dem Rechtsanwalt aus Kiel, 
Amtsvorsteher Hansen, LVB Spinngieß und dem Vorsitzenden statt, um das weitere 
Vorgehen zur Vergabe des Kita-Trägers zu besprechen. 
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4. Die nächste Verbandsversammlung Zweckverband Kindertagesstätten Amt Schwar-
zenbek-Land findet am 21.12.2021 in Grabau statt. 

 
 
 
 

 

6 Einwohnerfragestunde  
entfällt 
 
 
 
 

 

7 Ernennung Wehrführer 2021/036/040 
 
Beschluss 
 

a)     Die Gemeindevertretung stimmt der Wahl von Herrn Ingo Krause zum Gemeindewehr-
führer der Freiwilligen Feuerwehr Grabau zu. 

b)     Der Bürgermeister vereidigt Herrn Ingo Krause und ernennt ihn für die Dauer von 6 
Jahren zum Ehrenbeamten.         (HA) 

Abstimmungsergebnis 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

8 0 0 

 
 
 

 

8 Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung mit der 2. Änderung der Allgemeinen Versorgungs-
bedingungen der Gemeinde Grabau für die Versorgung mit 
Wasser (AVB) sowie der 1. Änderungssatzung zur Satzung über 
die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseiti-
gung der Gemeinde Grabau (Beitrags- und Gebührensatzung) 

2021/036/039 

 
Beschluss 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 
a) Kalkulation Wasserpreis: Die Gemeindevertretung stimmt der vorliegenden Kalkulati-

on mit den darin getroffenen Prognosen, Annahmen und Leitentscheidungen für die 
Wasserversorgung vollinhaltlich zu. 

b) Anpassung Benutzungsentgelte: Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage 1 
beigefügte 2. Änderung der Allgemeinen Versorgungsbedingungen der Gemeinde 
Grabau für die Versorgung mit Wasser (AVB). 

c) Kalkulation Abwassergebühren: Die Gemeindevertretung stimmt der vorliegenden 
Kalkulation mit den darin getroffenen Prognosen, Annahmen und Leitentscheidungen 
für die Abwasserbeseitigung vollinhaltlich zu. 

d) Gebührensatzung: Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage 2 beigefügte 1. 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Grabau (Beitrags- und Gebührensatzung). 

(FI) 
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Abstimmungsergebnis 

 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

8 0 0 

 
 
 

 

9 Einnahmen- und Ausgabenplan der Kameradschaftskasse der 
Freiwilligen Feuerwehr Grabau für das Haushaltsjahr 2021 2021/036/036 

 
Beschluss 
 
Die Gemeindevertretung stimmt dem Einnahmen- und Ausgabenplan der Kameradschafts-
kasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Grabau für das Haushaltsjahr 2021 zu. 

            (FI) 

Abstimmungsergebnis 

 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

8 0 0 

 
 
 

 

10 Haushalt 2022 2021/036/037 
 
Beschluss 
 

Von der Gemeindevertretung wird folgender Beschluss gefasst: 

1. Die diesem Protokoll als Anlage 3 beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2022 wird erlassen. 

2. Das Investitionsprogramm wird beschlossen. 

3. Die Gemeindevertretung ermächtigt den Vorsitzenden, die neu aufzunehmenden Kredite 
auszuhandeln und die Rechtsgeschäfte zu tätigen. 

            (FI) 

Abstimmungsergebnis 

 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

8 0 0 
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11 Erhebung und Genehmigung einer Kommunalverfassungsbe-
schwerde gegen das FAG 2020 2021/036/038 

 
Beschluss 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grabau beschließt Folgendes: 
 
1. Die Gemeinde erhebt nach Art. 51 Abs. 2 Nr. 4 der Verfassung des Landes Schles-

wig-Holstein (LV) die Erhebung einer Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das 

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 

12.11.2020 (GVOBl. SH 2020, S. 808) wegen Verletzung von Art. 57 Abs. 1 und Abs. 

2 LV. Mit diesem Beschluss genehmigt die Gemeindevertretung zugleich rückwirkend 

die bereits erfolgte Erhebung der Kommunalverfassungsbeschwerde und das Han-

deln des Amtes Schwarzenbek-Land. 

 

2. Nach Maßgabe des FAG stellt das Land den Gemeinden im übergemeindlichen Fi-

nanzausgleich Finanzmittel zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmekraft zur Verfü-

gung. Die Gemeinde ist eine amtsangehörige Gemeinde. Der Landesgesetzgeber hat 

ihr nach §§ 24 ff. Landesplanungsgesetz in Verbindung mit der Verordnung zum Zen-

tralörtlichen System keinen raumordnungsrechtlichen Status zugewiesen. Es handelt 

sich um einen nicht-zentralen Ort. Mit FAG 2020 hat das Land Schleswig-Holstein 

den kommunalen Finanzausgleich neu geregelt. Die Gemeinde rügt, dass der Lan-

desgesetzgeber entgegen Art. 57 Abs. 1 LV ihre Bedarfe nicht ausreichend ermittelt 

und berücksichtigt hat, sodass eine sachwidrige Ungleichbehandlung gegenüber an-

deren Gemeinden gegeben ist. Darüber hinaus rügt sie, dass das aus Art. 57 Abs. 2 

LV folgende Konnexitätsprinzip nicht gewahrt wurde, weil der Landesgesetzgeber 

seinen Transparenzpflichten nicht gerecht wird. Die Gemeinde macht daher geltend, 

hierdurch in ihren geschützten Rechten aus Art. 57 Abs. 1 und Abs. 2 LV als wesent-

lichen Bestandteilen des Selbstverwaltungsrechts nach Art. 54 Abs. 1 und Abs. 2 LV 

durch ein Landesgesetz verletzt zu sein. 

 

3. Die Gemeinde beauftragt mit der Prozessführung vor dem Landesverfassungsgericht 

das Amt, das seinerseits die DOMBERT Rechtsanwälte PartmBB, Konrad-Zuse-Ring 

12A, 14469 Potsdam mit der rechtlichen Vertretung beauftragt hat. Soweit die Pro-

zessführungsbefugnis des Amtes im vorliegenden Falle wegen § 3 Abs. 1 Satz 5 AO 

ausgeschlossen sein sollte, beschließt die Gemeindevertretung hiermit zugleich, dass 

sie sich im Kommunalverfassungsbeschwerdeverfahren ebenfalls von der DOMBERT 

Rechtsanwälte PartmBB, Konrad-Zuse-Ring 12A, 14469 Potsdam vertreten lässt. Der 

Bürgermeister wird hiermit beauftragt, die beigefügte Vollmacht für die Gemeinde zu 
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unterzeichnen.         (HA) 

Abstimmungsergebnis 

 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

8 0 0 

 
 
 

 

 Ausschluss der Öffentlichkeit  
Darauf wird die Öffentlichkeit von 20:25  Uhr bis 20:32 Uhr ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 

Öffentlicher Teil 
 

15 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse  

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass in nichtöffentlicher Sitzung keine Beschlüsse gefasst 
wurden. 
 
 
 
 

 

16 Anfragen und Mitteilungen  
a) GV Grell regt an, im Hetraweg Höhe Hausnummer 2a eine Straßenlaterne aufzustel-

len, da der Weg nicht vernünftig ausgeleuchtet wird. Die Gemeindevertretung disku-
tiert darüber und kommt überein, dass sich jeder zur nächsten Sitzung Gedanken 
machen soll. 

b) GV Mücke stellt verschiedene Möglichkeiten für eine Spielarena vor. Die Kosten hier-
für belaufen sich ohne Auskofferung des Bodens auf ca. 45.000,00 €. Die Gemeinde-
vertretung kommt überein, dass GV Mücke sich bis zur nächsten Sitzung um die Vor-
aussetzungen des Bodens und deren Kosten kümmert. Der Vorsitzende wird bei der 
Aktiv-Region anfragen, ob dieses Vorhaben bezuschusst werden kann. Es ist ange-
dacht, die Spielarena direkt an den Zaun der Kita des Zweckverbandes Amt Schwar-
zenbek-Land zu bauen. 
Der Vorsitzende spricht das Vorhaben beim Kita Zweckverband Amt Schwarzenbek-
Land auf der nächsten Sitzung am 21.12.2021 an. 
 

c) GV Mücke stellt weiter verschiedene Möglichkeiten für einen Unterstand für die Ju-
gendlichen vor: 
Unterstand (5 x 3,4m)   3.498,10 € 
Gartenpavillion (6 x 3m)   3.345,10 € 
Gartenhaus mit Innenbereich (4,4 x 7,3m) 6.864,10 € 
 
Der Vorsitzende spricht das Vorhaben beim Kita Zweckverband Amt Schwarzenbek-
Land auf der nächsten Sitzung am 21.12.2021 an. 

 
 
 
 
 

 
 
Vorsitz:  Schriftführung: 

 
   
Bernd Granzow  Kerstin Eckhardt 
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